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Ich bin noch nicht 9 Jahre alt? 
Bis zu meinem 9. Lebensjahr darf ich mit 

einem volljährigen Fischereischeininhaber, 
der über die notwendige Autorität verfügt, 

angeln gehen. Ich darf keine eigene Angel 

bei mir führen, aber eine  Angel des 
volljährigen Fischereischeininhabers in der 

Hand halten. Alle Handlungen, die mit dem 

Fischfang, §§ 20, 22 des Sächsischen 
Fischereigesetzes stehen, müssen von dem 

volljährigen Fischereischeininhaber für mich 

durchgeführt oder übernommen werden. 
Hierbei sind die Anforderungen des 

Tierschutzes, das Abködern des lebenden 

Fisches oder Betäuben sowie das Töten von 
Fischen zu beachten und dürfen von mir 

nicht vorgenommen werden.  

 

 
 

Nun bin ich 9 Jahre alt? 
Ab dem 9. bis zum 16. Lebensjahr kann ich 
einen Jugendfischereischein bei der 

Fischereibehörde beantragen. 

 
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft 
und Geologie 
Postfach 1140 
02697 Königswartha 
Tel.: (035931)  296 10 
 

Hierfür gibt es ein Formular, das ich und 
meine Eltern ausfüllen. Ein Passbild brauche 

ich auch. Den Jugendfischereischein kann 

ich auch gleich für mehr als ein Jahr 
bekommen. Auf meinem Antragsformular 

finde ich dazu auch den Preis für die 

Fischereiabgabe, welche ich für den 
Jugendfischereischein bezahlen muss.   

  

               
 
Was brauche ich noch zum 
Angeln? 
Wenn ich den Jugendfischereischein habe, 

benötige ich noch einen Erlaubnisschein vom 
Fischereiausübungsberechtigten.  

Im Anglerverband „Elbflorenz“ Dresden e.V. 

kann ich in einen Verein mit einer 
Jugendgruppe Mitglied werden. Der 

Jahresbeitrag im Verein ist sehr gering 

und ich erhalte einen Erlaubnisschein für 
ca. 5.000 ha Wasserfläche zum Angeln.  

 
Wir bieten: 
 Mitgliedschaft in einem Anglerverein 

vor Ort  

 Betreuung der Kinder und 
Jugendlichen ab dem 9. Lebensjahr 

bei der Ausübung des Angelns durch 

einen Jugendleiter  
 Veranstaltungen wie z.B.: Basteln  

 Umgang mit der Natur  

 Gewässerpflege  
 Exkursionen zu Aufzucht- und 

Fischanlagen 

 Auf den Internetseiten finde ich 
Termine für Jugendlager, die im 

Regierungsbezirk Dresden stattfinden 

 

 
 
Wenn ich Mitglied in einem Verein bin, 

der im Anglerverband „Elbflorenz“ 

Dresden e.V. Mitglied ist, kann ich die 
Gewässer, die im Gewässerverzeichnis 

stehen, beangeln.  

 
 



Angelpapiere beim Anglerverband 
„Elbflorenz“ Dresden e.V. 
vollständig? 
 Einen (staatlichen) 

Jugendfischereischein/Fischereischein 
 Einen Erlaubnisschein 

 Mitgliedsausweis des Vereins 

 
 
Jungangler – Zertifikat des 
Landesverbandes Sächsischer 
Angler e.V.  
Wenn ich 1 Jahr im Anglerverein Mitglied 

bin, erlange ich über den Verein eine kleine 
Qualifikation mit dem Junganglerzertifikat.  

Hurra ich darf nun auch, wenn es meine 

Eltern gestatten, alleine an das Wasser 
Angeln gehen.  

 

 
 

 
 

 

 
 

Weitere Informationen und 
Auskünfte: 
 

Anglerverband „Elbflorenz“ Dresden e.V. 

Rennersdorfer Str. 1 
01157 Dresden 

 

Präsident: Dr. Wolfram Leunert 
Geschäftsführerin: Carola Stilec 

 

Tel.: (0351) 438 784 90 
Fax.: (0351) 438 784 91 

 

Internet: www.anglerverband-sachsen.de 
Mail: anglerverband-sachsen@t-online.de 
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